
Anlage zur PA Nr. 1861/J 

Auflistung aller bisher zu Corona erlassenen Rechtsquellen: 
(Zum Stichtag 16.06.2020) 

Verordnungen: 

 

Verordnung betreffend anzeigepflichtige übertragbare Krankheiten 2020 

 

 BGBl. II Nr. 15/2020: 

Kurztitel: Verordnung betreffend anzeigepflichtige übertragbare 
Krankheiten 2020 

Kundmachung:  26. Jänner 2020 
Inkrafttreten:  27. Jänner 2020 
Außerkrafttreten: --------------------- 
Inhalt:  Anzeigepflicht für Verdachts-, Erkrankungs- und Todesfälle 

betreffend 2019-nCoV 
 

Verordnung betreffend die Absonderung Kranker, Krankheitsverdächtiger und 
Ansteckungsverdächtiger und die Bezeichnung von Häusern und Wohnungen 

 

 RGBl. Nr. 39/1915: 

Kurztitel: Absonderung Kranker, Krankheitsverdächtiger und 
Ansteckungsverdächtiger und Bezeichnung von Häusern 
und Wohnungen 

Kundmachung: 23. Februar 1915  
Inkrafttreten: 24. Februar 1915 
Außerkrafttreten: ---------------------- 
Inhalt:  Regelt wie eine Absonderung bei diversen 

anzeigepflichtigen Krankheiten zu erfolgen hat 

 

 BGBl. II Nr. 21/2020: 

Kurztitel: Änderung der Verordnung betreffend die Absonderung 
Kranker, Krankheitsverdächtiger und 
Ansteckungsverdächtiger und die Bezeichnung von 
Häusern und Wohnungen 

Kundmachung: 31. Jänner 2020  
Inkrafttreten: 1. Februar 2020 
Inhalt:  Ausweitung der Absonderungsverordnung, RGBl. Nr. 

39/1915, auf Infektionen mit 2019-nCoV 
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Verordnung betreffend Betriebsbeschränkung oder Schließung gewerblicher 
Unternehmungen bei Auftreten von Infektionen mit SARS-CoV-2 („2019 
neuartiges Coronavirus“) und Änderung der Verordnung über die Beförderung 
von Personen, die mit übertragbaren Krankheiten behaftet oder solcher 
Krankheiten verdächtig sind 

 

 BGBl. Nr. 199/1957: 

Kurztitel: Verordnung über die Beförderung von Personen, die mit 
übertragbaren Krankheiten behaftet oder solcher 
Krankheiten verdächtig sind 

Kundmachung: 3. September 1957  
Inkrafttreten: 4. September 1957 
Außerkrafttreten: ---------------------- 
Inhalt:  Regelt die Beförderung mit der Eisenbahn, 

Straßenfahrzeugen, Wasserfahrzeugen und Inlandsflüge 
 

 BGBl. II. Nr. 74/2020: 

Kurztitel: Verordnung betreffend Betriebsbeschränkung oder 
Schließung gewerblicher Unternehmungen bei Auftreten 
von Infektionen mit SARS-CoV-2 („2019 neuartiges 
Coronavirus“) und Änderung der Verordnung über die 
Beförderung von Personen, die mit übertragbaren 
Krankheiten behaftet oder solcher Krankheiten verdächtig 
sind 

Kundmachung: 28. Februar 2020  
Inkrafttreten: 29. Februar 2020 
Inhalt:  Ausweitung der Verordnung auf SARS-CoV-2. Ausschluss 

von an SARS-CoV-2 erkrankten oder 
krankheitsverdächtigen Personen vom öffentlichen 
Verkehr 

 

Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz betreffend die Betriebsbeschränkung oder Schließung 
gewerblicher Unternehmungen bei Auftreten von Infektionen mit SARS-CoV-2 
(„2019 neuartiges Coronavirus“) 

 

 BGBl. II. Nr. 74/2020: 

Kurztitel: Verordnung betreffend Betriebsbeschränkung oder 
Schließung gewerblicher Unternehmungen bei Auftreten 
von Infektionen mit SARS-CoV-2 („2019 neuartiges 
Coronavirus“) und Änderung der Verordnung über die 
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Beförderung von Personen, die mit übertragbaren 
Krankheiten behaftet oder solcher Krankheiten verdächtig 
sind 

Kundmachung: 28. Februar 2020  
Inkrafttreten: 29. Februar 2020 
Außerkrafttreten: ---------------------- 
Inhalt:  Ausweitung des § 20 Epidemiegesetz 1950 auf SARS-CoV-2 
 

Verordnung betreffend die Bekanntgabe von Flugpassagieren 

 

 BGBl. II Nr. 75/2020: 

Kurztitel: Verordnung betreffend die Bekanntgabe von 
Flugpassagieren 

Kundmachung: 28. Februar 2020  
Inkrafttreten: 29. Februar 2020 
Außerkrafttreten: 30. Juni 2020 
Inhalt:  Verpflichtung zur Meldung von Passagieren aus Gebieten 

mit Reisewarnung für das „Coronavirus“ 
 

 BGBl. II Nr. 88/2020: 

Kurztitel: Änderung der Verordnung betreffend die Bekanntgabe 
von Flugpassagieren 

Kundmachung: 12. März 2020  
Inkrafttreten: 13. März 2020 
Inhalt:  Erweiterung des Personenkreises für die Übermittlung von 

Passagierlisten 
 

Verordnung über Maßnahmen bei der Einreise aus SARS-CoV-2 Risikogebieten 

 

 BGBl. II Nr. 80/2020: 

Kurztitel: Verordnung über Maßnahmen bei der Einreise aus SARS-
CoV-2 Risikogebieten 

Kundmachung: 6. März 2020  
Inkrafttreten: 7. März 2020 (Auf Sachverhalte ab 11. März 2020 

anwendbar) 
Außerkrafttreten: ---------------- 
Inhalt:  Erfordernis eines ärztlichen Zeugnisses bei der Einreise aus 

einem Gebiet mit Reisewarnung für das „Coronavirus“ 
 

 BGBl. II Nr. 89/2020: 
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Kurztitel: Änderung der Verordnung über Maßnahmen bei der 
Einreise aus SARS-CoV-2 Risikogebieten 

Kundmachung: 12. März 2020  
Inkrafttreten:  13. März 2020  
Inhalt:  Ausnahmeregelung für die Besatzung von Fracht-, Einsatz-, 

Ambulanz-, Rettungs- und Überstellungsflügen 
 

Verordnung betreffend medizinische Überprüfungen bei der Einreise im 
Zusammenhang mit dem „2019 neuartigen Coronavirus“ 

 

 BGBl. II Nr. 81/2020: 

Kurztitel: Verordnung betreffend medizinische Überprüfungen bei 
der Einreise im Zusammenhang mit dem „2019 neuartigen 
Coronavirus“ 

Kundmachung: 6. März 2020  
Inkrafttreten: 7. März 2020 
Außerkrafttreten: ---------------- 
Inhalt:  medizinische Überprüfung für ein- oder durchreisende 

Personen auf Krankheitsverdacht 
 

Verordnung über das Landeverbot für Luftfahrzeuge aus SARS-CoV-2-
Risikogebieten 
 

 BGBl. II Nr. 83/2020: 

Kurztitel: Verordnung über das Landeverbot für Luftfahrzeuge aus 
SARS-CoV-2-Risikogebieten 

Kundmachung: 9. März 2020  
Inkrafttreten: 10. März 2020 
Außerkrafttreten: 30. Juni 2020 
Inhalt:  Landeverbot aus China, Korea, Iran, Lombardei, Venetien, 

Emilia-Romagna, Marken und Piemont 
 

 BGBl. II Nr. 85/2020: 

Kurztitel: Verordnung, mit der die Verordnung über das Landeverbot 
für Luftfahrzeuge aus SARS-CoV-2 Risikogebieten geändert 
wird 

Kundmachung: 10. März 2020  
Inkrafttreten: 11. März 2020 
Inhalt:    Landeverbot aus Italien (gesamt) 
 

 BGBl. II Nr. 93/2020: 
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Kurztitel: Verordnung, mit der die Verordnung über das Landeverbot 
für Luftfahrzeuge aus SARS-CoV-2 Risikogebieten geändert 
wird 

Kundmachung: 13. März 2020  
Inkrafttreten: 17. März 2020 
Inhalt:  Erweiterung der Verordnung BGBl. II Nr. 83/2020 auf 

Schweiz, Frankreich und Spanien 
 

 BGBl. II Nr. 95/2020: 

Kurztitel: Änderung der Verordnung über das Landeverbot für 
Luftfahrzeuge aus SARS-CoV-2 Risikogebieten 

Kundmachung: 15. März 2020  
Inkrafttreten: 18. März 2020 
Inhalt:  Erweiterung der Verordnung BGBl. II Nr. 83/2020 auf 

Vereinigtes Königreich, Niederlande, Russische Föderation 
und Ukraine 

 

 BGBl. II Nr. 103/2020: 

Kurztitel: Änderung der Verordnung über das Landeverbot für 
Luftfahrzeuge aus SARS-CoV-2 Risikogebieten 

Kundmachung: 18. März 2020  
Inkrafttreten: 19. März 2020 
Inhalt:    Ausnahme für Repatriierungsflüge 
 

 BGBl. II Nr. 109/2020: 

Kurztitel: Änderung der Verordnung über das Landeverbot für 
Luftfahrzeuge aus SARS-CoV-2 Risikogebieten 

Kundmachung: 20. März 2020  
Inkrafttreten: 21. März 2020 
Inhalt:    Verlängerung bis 13. April 2020 
 

 BGBl. II Nr. 142/2020 

Kurztitel: Änderung der Verordnung über das Landeverbot für 
Luftfahrzeuge aus SARS-CoV-2 Risikogebieten 

Kundmachung: 8. April 2020  
Inkrafttreten: 9. April 2020 
Inhalt:    Verlängerung bis zum 30. April 2020 
 

 BGBl. II Nr. 196/2020 

Kurztitel: Änderung der Verordnung über das Landeverbot für 
Luftfahrzeuge aus SARS-CoV-2 Risikogebieten, der 
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Verordnung über die Einstellung des Schienenverkehrs zu 
Italien, der Schweiz und Liechtenstein aufgrund des 
Ausbruchs von SARS-CoV-2 und der Verordnung über die 
Einreise auf dem Luftweg nach Österreich 

Kundmachung: 30. April 2020  
Inkrafttreten: 1. Mai 2020 
Inhalt:  Korea von der Liste genommen. Ausnahme für 

Saisonarbeiter der Land- und Forstwirtschaft sowie Pflege- 
und Gesundheitspersonal. Verlängerung bis 22. Mai 2020 

 

 BGBl. II Nr. 220/2020 

Kurztitel: Änderung der Verordnung über das Landeverbot für 
Luftfahrzeuge aus SARS-CoV-2 Risikogebieten und der 
Verordnung über die Einstellung des Schienenverkehrs zu 
Italien, der Schweiz und Liechtenstein aufgrund des 
Ausbruchs von SARS-CoV-2  

Kundmachung: 20. Mai 2020  
Inkrafttreten: 21. Mai 2020 
Inhalt:  Schweiz mit Belarus ersetzt. Verlängerung bis 14. Juni 

2020 
 

 BGBl. II Nr. 262/2020 

Kurztitel: Änderung der Verordnung über das Landeverbot für 
Luftfahrzeuge aus SARS-CoV-2 Risikogebieten 

Kundmachung: 10. Juni 2020  
Inkrafttreten: 15. Juni 2020 
Inhalt:  Italien, Frankreich und Niederlande mit Lombardei, 

Portugal und Schweden ersetzt. Ausnahme für Flüge aus 
zwingendem Interesse der Republik. Verlängerung bis 30. 
Juni 2020 

 

Verordnung des Bundesministers für Inneres über die vorübergehende 
Wiedereinführung von Grenzkontrollen an den Binnengrenzen zur Italienischen 
Republik und zur Bundesrepublik Deutschland (BMI) 

 

 BGBl. II Nr. 84/2020:  

Kurztitel: Verordnung über die vorübergehende Wiedereinführung 
von Grenzkontrollen an den Binnengrenzen zur 
Italienischen Republik 

Kundmachung: 10. März 2020  
Inkrafttreten: 11. März 2020 
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Außerkrafttreten: 15. Juni 2020 
 

 BGBl. II Nr. 102/2020: 

Kurztitel: Änderung der Verordnung über die vorübergehende 
Wiedereinführung von Grenzkontrollen an den 
Binnengrenzen zur Italienischen Republik und der 
Verordnung über die vorübergehende Wiedereinführung 
von Grenzkontrollen an den Binnengrenzen zur 
Schweizerischen Eidgenossenschaft und zum Fürstentum 
Liechtenstein 

Kundmachung: 18. März 2020  
Inkrafttreten: 19. März 2020 
Inhalt:  Ausweitung der Grenzkontrollen auf Deutschland und 

Verlängerung der Verordnungen bis 7. April 2020 
 

 BGBl. II Nr. 133/2020: 

Kurztitel: Änderung der Verordnung über die vorübergehende 
Wiedereinführung von Grenzkontrollen an den 
Binnengrenzen zur Italienischen Republik und zur 
Bundesrepublik Deutschland und der Verordnung über die 
vorübergehende Wiedereinführung von Grenzkontrollen 
an den Binnengrenzen zur Schweizerischen 
Eidgenossenschaft und zum Fürstentum Liechtenstein 

Kundmachung: 6. April 2020  
Inkrafttreten: 7. April 2020 
Inhalt:    Verlängerung bis 27. April 2020 
 

 BGBl. II Nr. 178/2020 

Kurztitel: Änderung der Verordnung über die vorübergehende 
Wiedereinführung von Grenzkontrollen an den 
Binnengrenzen zur Italienischen Republik und zur 
Bundesrepublik Deutschland und der Verordnung über die 
vorübergehende Wiedereinführung von Grenzkontrollen 
an den Binnengrenzen zur Schweizerischen 
Eidgenossenschaft, zum Fürstentum Liechtenstein, zur 
Tschechischen Republik und zur Slowakischen Republik 

Kundmachung: 24. April 2020  
Inkrafttreten: 25. April 2020 
Inhalt:    Verlängerung bis 7. Mai 2020 
 

 BGBl. II Nr. 202/2020 
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Kurztitel: Änderung der Verordnung über die vorübergehende 
Wiedereinführung von Grenzkontrollen an den 
Binnengrenzen zur Italienischen Republik und zur 
Bundesrepublik Deutschland und der Verordnung über die 
vorübergehende Wiedereinführung von Grenzkontrollen 
an den Binnengrenzen zur Schweizerischen 
Eidgenossenschaft, zum Fürstentum Liechtenstein, zur 
Tschechischen Republik und zur Slowakischen Republik 

Kundmachung: 5. Mai 2020  
Inkrafttreten: 6. Mai 2020 
Inhalt:    Verlängerung bis 31. Mai 2020 
 

 BGBl. II Nr. 235/2020 

Kurztitel: Änderung der Verordnung über die vorübergehende 
Wiedereinführung von Grenzkontrollen an den 
Binnengrenzen zur Italienischen Republik und zur 
Bundesrepublik Deutschland und der Verordnung über die 
vorübergehende Wiedereinführung von Grenzkontrollen 
an den Binnengrenzen zur Schweizerischen 
Eidgenossenschaft, zum Fürstentum Liechtenstein, zur 
Tschechischen Republik und zur Slowakischen Republik 

Kundmachung: 28. Mai 2020  
Inkrafttreten: 29. Mai 2020 
Inhalt:    Verlängerung bis 15. Juni 2020 
 

 BGBl. II Nr. 253/2020 

Kurztitel: Änderung der Verordnung über die vorübergehende 
Wiedereinführung von Grenzkontrollen an den 
Binnengrenzen zur Italienischen Republik und zur 
Bundesrepublik Deutschland und Aufhebung der 
Verordnung über die vorübergehende Wiedereinführung 
von Grenzkontrollen an den Binnengrenzen zur 
Schweizerischen Eidgenossenschaft, zum Fürstentum 
Liechtenstein, zur Tschechischen Republik und zur 
Slowakischen Republik 

Kundmachung: 3. Juni 2020  
Inkrafttreten: 4. Juni 2020 
Inhalt:    Grenzkontrolle zu Deutschland fällt entfällt 

 

Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz über die Einstellung des Schienenverkehrs zu Italien, der 
Schweiz und Liechtenstein aufgrund des Ausbruchs von SARS-CoV-2 
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 BGBl. II Nr. 86/2020: 

Kurztitel: Verordnung über die Einstellung des Schienenverkehrs zu 
Italien aufgrund des Ausbruches von SARS-CoV-2 

Kundmachung: 10. März 2020  
Inkrafttreten: 11. März 2020 
Außerkrafttreten: 14. Juni 2020 
 

 BGBl. II Nr. 94/2020: 

Kurztitel: Verordnung, mit der die Verordnung über die Einstellung 
des Schienenverkehrs aus Italien aufgrund des Ausbruches 
von SARS-CoV-2 geändert wird 

Kundmachung: 13. März 2020  
Inkrafttreten: 15. März 2020 
Inhalt:  Erweiterung der Verordnung BGBl. II Nr. 86/2020 auf 

Schweiz und Liechtenstein; Ausnahme für Güterverkehr 
und Züge ohne kommerziellen Halt in Österreich und 
Liechtenstein 

 

 BGBl. II Nr. 124/2020: 

Kurztitel: Änderung der Verordnung über die Einstellung des 
Schienenverkehrs zu Italien, der Schweiz und Liechtenstein 
aufgrund des Ausbruches von SARS-CoV-2 

Kundmachung: 27. März 2020  
Inkrafttreten: 28. März 2020 
Inhalt:    Verlängerung bis 13. April 2020 
 

 BGBl. II Nr. 141/2020 

Kurztitel: Änderung der Verordnung über die Einstellung des 
Schienenverkehrs zu Italien, der Schweiz und Liechtenstein 
aufgrund des Ausbruches von SARS-CoV-2 

Kundmachung: 8. April 2020  
Inkrafttreten: 9. April 2020 
Inhalt:    Verlängerung bis 30. April 2020 
 

 BGBl. II Nr. 196/2020 

Kurztitel: Änderung der Verordnung über das Landeverbot für 
Luftfahrzeuge aus SARS-CoV-2 Risikogebieten, der 
Verordnung über die Einstellung des Schienenverkehrs zu 
Italien, der Schweiz und Liechtenstein aufgrund des 
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Ausbruchs von SARS-CoV-2 und der Verordnung über die 
Einreise auf dem Luftweg nach Österreich 

Kundmachung: 30. April 2020  
Inkrafttreten: 1. Mai 2020 
Inhalt:    Verlängerung bis 22. Mai 2020 

 

 BGBl. II Nr. 220/2020 

Kurztitel: Änderung der Verordnung über das Landeverbot für 
Luftfahrzeuge aus SARS-CoV-2 Risikogebieten und der 
Verordnung über die Einstellung des Schienenverkehrs zu 
Italien, der Schweiz und Liechtenstein aufgrund des 
Ausbruchs von SARS-CoV-2  

Kundmachung: 20. Mai 2020  
Inkrafttreten: 21. Mai 2020 
Inhalt:  Änderung des Titels. Entfernung Schweiz und 

Liechtenstein. Verlängerung bis 14. Juni 2020 

 

Maßnahmen bei der Einreise aus Nachbarstaaten 

 BGBl. II Nr. 87/2020: 

Kurztitel:   Verordnung über Maßnahmen bei der Einreise aus Italien 
Kundmachung: 10. März 2020  
Inkrafttreten: 11. März 2020 
Außerkrafttreten: 15. Juni 2020 
Inhalt:  Einreise aus Italien nur mit ärztlichem Zeugnis; österr. 

Staatsbürger alternativ Heimquarantäne 
 

 BGBl. II Nr. 92/2020: 

Kurztitel: Verordnung, mit der die Verordnung über die Maßnahmen 
bei der Einreise aus Italien geändert wird 

Kundmachung: 13. März 2020  
Inkrafttreten: 16. März 2020 
Inhalt:  Erweiterung der Verordnung BGBl. II Nr. 87/2020 auf 

Schweiz und Liechtenstein 
 

 BGBl. II Nr. 104/2020:  

Kurztitel: Änderung der Verordnung über die Maßnahmen bei der 
Einreise aus Italien, der Schweiz und Liechtenstein 

Kundmachung: 18. März 2020  
Inkrafttreten: 20. März 2020 
Inhalt:    Ausweitung auf Deutschland, Ungarn und Slowenien 
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https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:dbd84bb8-724f-4d3e-96a7-03528653f652/BGBLA_2020_II_92.pdf


 

 BGBl. II Nr. 111/2020: 

Kurztitel: Änderung der Verordnung über die Maßnahmen bei der 
Einreise aus Italien, der Schweiz, Liechtenstein, 
Deutschland, Ungarn und Slowenien 

Kundmachung: 22. März 2020  
Inkrafttreten: 23. März 2020 
Inhalt:  Ausnahme für Repatriierungsfahrten sowie Verlängerung 

bis 13. April 2020 
 

 BGBl. II Nr. 129/2020: 

Kurztitel: Änderung der Verordnung über Maßnahmen bei der 
Einreise aus Italien, der Schweiz, Liechtenstein, 
Deutschland, Ungarn und Slowenien 

Kundmachung: 2. April 2020  
Inkrafttreten: 3. April 2020 
Inhalt:  Österreichische Staatsbürger und in Österreich 

Pflichtversicherte dürfen mit einer Begleitperson für 
unbedingt notwendige medizinische Leistungen ohne 
Quarantäne einreisen. Dasselbe gilt für Personen die für 
eine notwendige medizinische Leistung ausreisen und 
danach wieder einreisen 

 

 BGBl. II Nr. 149/2020 

Kurztitel: Änderung der Verordnung über die Maßnahmen bei der 
Einreise aus Italien, der Schweiz, Liechtenstein, 
Deutschland, Ungarn und Slowenien 

Kundmachung: 9. April 2020  
Inkrafttreten: 10/13. April 2020 
Inhalt:  Ausweitung auf alle Nachbarstaaten ab 14. April 2020. 

Heimquarantäne kann nach negativem Test beendet 
werden. Ausnahme für besonders 
berücksichtigungswürdige Gründe im familiären Kreis oder 
zwingende Gründe der Tierversorgung. Verlängerung bis 
30. April 2020 

 

 BGBl. II Nr. 195/2020 

Kurztitel: Änderung der Verordnung über die Maßnahmen bei der 
Einreise aus Nachbarstaaten 

Kundmachung: 30. April 2020  
Inkrafttreten: 1. Mai 2020 
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Inhalt:  Klarstellung, dass Einreise aufgrund verfassungs- und 
unionsrechtlicher Vorschriften jedenfalls zulässig sind. 
Saisonarbeiter der Land- und Forstwirtschaft sowie Pflege- 
und Gesundheitspersonal dürfen, wenn sie per Bus oder 
Bahn einreisen, eine 14-tägige Heimquarantäne antreten. 
Ausnahmen von der Verordnung für die Gemeinden 
Vomp-Hinterriss, Mittelberg und Jungholz. Ausnahme für 
Patienten mit Behandlungszusage einer österreichischen 
Krankenanstalt aus besonders berücksichtigungswürdigen 
medizinischen Gründen. Ausnahme von der Verordnung 
für öffentlichen Verkehr, welcher ausländisches 
Territorium ohne Zwischenstopp quert. Verlängerung bis 
31. Mai 2020 

 

 BGBl. II Nr. 218/2020 

Kurztitel: Änderung der Verordnung über die Maßnahmen bei der 
Einreise aus Nachbarstaaten 

Kundmachung: 20. Mai 2020  
Inkrafttreten: 21. Mai 2020 
Inhalt:  Klarstellung, dass sich die Verordnung auch auf 

Wasserweg und Lenker von öffentlicher Verkehrsmittel 
bezieht. Korrektur der Verweise. Ausnahme für 
ausländisches Territorium querenden Individualverkehr. 
Aktualisierung der Anlagen 

 

 BGBl. II Nr. 233/2020 

Kurztitel: Änderung der Verordnung über die Einreise auf dem 
Luftweg nach Österreich und der Verordnung über die 
Maßnahmen bei der Einreise aus Nachbarstaaten 

Kundmachung: 28. Mai 2020  
Inkrafttreten: 29. Mai 2020 
Inhalt:  Ausweitung der Ausnahme für die Wiedereinreise nach 

Inanspruchnahme medizinischer Leistungen auf das 
gesamte Ausland. Verlängerung bis 15. Juni 2020 

 

 BGBl. II Nr. 242/2020 

Kurztitel: Änderung der Verordnung über die Maßnahmen bei der 
Einreise aus Nachbarstaaten 

Kundmachung: 29. Mai 2020  
Inkrafttreten: 30. Mai 2020 
Inhalt:  Korrektur einer Anlage 
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 BGBl. II Nr. 252/2020 

Kurztitel: Änderung der Verordnung über die Einreise auf dem 
Luftweg nach Österreich und der Verordnung über die 
Maßnahmen bei der Einreise aus Nachbarstaaten 

Kundmachung: 3. Juni 2020  
Inkrafttreten: 4. Juni 2020 
Inhalt: Ausnahme für Personen aus den Nachbarstaaten, 

ausgenommen Italien. Ausnahme für Reisen in die 
Nachbarstaaten, ausgenommen Italien.   

 

Verordnung über die vorübergehende Wiedereinführung von Grenzkontrollen 
an den Binnengrenzen zur Schweizerischen Eidgenossenschaft, zum Fürstentum 
Liechtenstein, zur Tschechischen Republik und zur Slowakischen Republik (BMI) 

 

 BGBl. II Nr. 91/2020: 

Kurztitel: Verordnung über die vorübergehende Wiedereinführung 
von Grenzkontrollen an den Binnengrenzen zur 
Schweizerischen Eidgenossenschaft und zum Fürstentum 
Liechtenstein 

Kundmachung: 13. März 2020  
Inkrafttreten: 14. März 2020 
Außerkrafttreten: 4. Juni 2020 
 

 BGBl. II Nr. 102/2020: 

Kurztitel: Änderung der Verordnung über die vorübergehende 
Wiedereinführung von Grenzkontrollen an den 
Binnengrenzen zur Italienischen Republik und der 
Verordnung über die vorübergehende Wiedereinführung 
von Grenzkontrollen an den Binnengrenzen zur 
Schweizerischen Eidgenossenschaft und zum Fürstentum 
Liechtenstein 

Kundmachung: 18. März 2020  
Inkrafttreten: 19. März 2020 
Inhalt:    Verlängerung bis 7. April 2020 
 

 BGBl. II Nr. 133/2020: 

Kurztitel: Änderung der Verordnung über die vorübergehende 
Wiedereinführung von Grenzkontrollen an den 
Binnengrenzen zur Italienischen Republik und zur 
Bundesrepublik Deutschland und der Verordnung über die 
vorübergehende Wiedereinführung von Grenzkontrollen 
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an den Binnengrenzen zur Schweizerischen 
Eidgenossenschaft und zum Fürstentum Liechtenstein 

Kundmachung: 6. April 2020  
Inkrafttreten: 7. April 2020 
Inhalt:    Verlängerung bis 27. April 2020 
 

 BGBl. II Nr. 147/2020 

Kurztitel: Änderung der Verordnung über die vorübergehende 
Wiedereinführung von Grenzkontrollen an den 
Binnengrenzen zur Schweizerischen Eidgenossenschaft 
und zum Fürstentum Liechtenstein 

Kundmachung: 9. April 2020 
Inkrafttreten: 10. April 2020 
Inhalt:    Ausweitung auf Tschechien und Slowakei 
 

 BGBl. II Nr. 178/2020 

Kurztitel: Änderung der Verordnung über die vorübergehende 
Wiedereinführung von Grenzkontrollen an den 
Binnengrenzen zur Italienischen Republik und zur 
Bundesrepublik Deutschland und der Verordnung über die 
vorübergehende Wiedereinführung von Grenzkontrollen 
an den Binnengrenzen zur Schweizerischen 
Eidgenossenschaft, zum Fürstentum Liechtenstein, zur 
Tschechischen Republik und zur Slowakischen Republik 

Kundmachung: 24. April 2020 
Inkrafttreten: 25. April 2020 
Inhalt:    Verlängerung bis 7. Mai 2020 
 

 BGBl. II Nr. 202/2020 

Kurztitel: Änderung der Verordnung über die vorübergehende 
Wiedereinführung von Grenzkontrollen an den 
Binnengrenzen zur Italienischen Republik und zur 
Bundesrepublik Deutschland und der Verordnung über die 
vorübergehende Wiedereinführung von Grenzkontrollen 
an den Binnengrenzen zur Schweizerischen 
Eidgenossenschaft, zum Fürstentum Liechtenstein, zur 
Tschechischen Republik und zur Slowakischen Republik 

Kundmachung: 5. Mai 2020  
Inkrafttreten: 6. Mai 2020 
Inhalt:    Verlängerung bis 31. Mai 2020 
 

 BGBl. II Nr. 235/2020 
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Kurztitel: Änderung der Verordnung über die vorübergehende 
Wiedereinführung von Grenzkontrollen an den 
Binnengrenzen zur Italienischen Republik und zur 
Bundesrepublik Deutschland und der Verordnung über die 
vorübergehende Wiedereinführung von Grenzkontrollen 
an den Binnengrenzen zur Schweizerischen 
Eidgenossenschaft, zum Fürstentum Liechtenstein, zur 
Tschechischen Republik und zur Slowakischen Republik 

Kundmachung: 28. Mai 2020  
Inkrafttreten: 29. Mai 2020 
Inhalt:    Verlängerung bis 15. Juni 2020 
 

 BGBl. II Nr. 253/2020 

Kurztitel: Änderung der Verordnung über die vorübergehende 
Wiedereinführung von Grenzkontrollen an den 
Binnengrenzen zur Italienischen Republik und zur 
Bundesrepublik Deutschland und Aufhebung der 
Verordnung über die vorübergehende Wiedereinführung 
von Grenzkontrollen an den Binnengrenzen zur 
Schweizerischen Eidgenossenschaft, zum Fürstentum 
Liechtenstein, zur Tschechischen Republik und zur 
Slowakischen Republik 

Kundmachung: 3. Juni 2020  
Inkrafttreten: 4. Juni 2020 
Inhalt:    Diese Verordnung wird aufgehoben 
 

Vorläufige Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 

 

 BGBl. II Nr. 96/2020: 

Kurztitel: Vorläufige Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung 
von COVID-19 

Kundmachung: 15. März 2020  
Inkrafttreten: 16/7. März 2020 
Außerkrafttreten: 30. April 2020 
Inhalt:  Untersagung des Betretens des Kundenbereichs von 

Betriebsstätten des Handels und von 
Dienstleistungsunternehmen sowie von Freizeit- und 
Sportbetrieben. Weiters Ausnahmen des Verbotes für 
essentielle Betriebe 

 

 BGBl. II Nr. 110/2020: 
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Kurztitel: Änderung der Verordnung betreffend vorläufige 
Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von 
COVID-19 

Kundmachung: 20. März 2020  
Inkrafttreten: 21. März 2020 
Inhalt:  Klarstellung, dass der Kundenbereich von 

Postdienstanbieter ausschließlich für die Erbringung von 
Postdienstleistungen und die unter § 2 erlaubten 
Tätigkeiten, und Telekommunikation betreten werden 
dürfen. Verlängerung bis 13. April 2020 

 

 BGBl. II Nr. 112/2020: 

Kurztitel: Änderung der Verordnung betreffend vorläufige 
Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von 
COVID-19 

Kundmachung: 22. März 2020  
Inkrafttreten: 23. März 2020 
Inhalt:  Einführung von Sperrzeiten für manche zulässigen 

Betriebe (Werktage 07:40 Uhr bis längstens 19:00 Uhr, gilt 
für Drogerien, Verkauf von Medizinprodukten und 
Sanitärartikeln, Heilbehelfen und Hilfsmitteln, Verkauf von 
Tierfutter, Verkauf und Wartung von Sicherheits- und 
Notfallprodukten und Agrarhandel). Für 
Lebensmittelhandel gilt die obige Sperrzeit sofern es sich 
nicht um eine Verkaufsstelle von 
Lebensmittelproduzenten handelt 

 

 BGBl. II Nr. 130/2020: 

Kurztitel: Änderung der Verordnung betreffend vorläufige 
Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von 
COVID-19 

Kundmachung: 2. April 2020  
Inkrafttreten: 3/4. April 2020 
Inhalt:  Abholung vor vorbestellten Speisen erlaubt. Betreten von 

Beherbergungsbetrieben zum Zweck der Erholung und 
Freizeitgestaltung wir untersagt 

 

 BGBl. II Nr. 151/2020 

Kurztitel: Änderung der Verordnung betreffend vorläufige 
Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von 
COVID-19 

Kundmachung: 9. April 2020  
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Inkrafttreten: 13. April 2020 
Inhalt:  Ausweitung der Ausnahme auf Tankstellen angeschlossene 

Waschstraßen, Fahrradwerkstätten, Baustoff-, Eisen- und 
Holzhandel, Bau- und Gartenmärkte, Pfandleihanstalten 
und Handel mit Edelmetallen. Weiters für Verkauf, 
Herstellung, Reparatur oder Bearbeitung von Waren 
(Betriebsstätten des Handels) wenn innenliegender 
Kundenbereich bei maximal 400m² liegt. Bei einer 
baulichen Verbindung (Einkaufszentrum) sind die Flächen 
zusammenzurechnen. Veränderungen des Kundenbereichs 
nach dem 7. April 2020 sind nicht zu berücksichtigen. In 
diesen Betriebsstätten sind pro 20m² ein Kunde erlaubt. 
NMS-Pflicht ab 6. Lebensjahr und 1m Abstand. 
Änderungen treten ab 14. April 2020 in Kraft. 
Verlängerung bis 30. April 2020 

 

 BGBl. II Nr. 162/2020 

Kurztitel: Änderung der Verordnung betreffend vorläufige 
Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von 
COVID-19 und der Verordnung gemäß § 2 Z 1 des COVID-
19-Maßnahmengesetzes 

Kundmachung: 18. April 2020  
Inkrafttreten: 20. April 2020 
Inhalt:  Ausnahme für Sportbetriebe zum Zweck der Nutzung nicht 

öffentlicher Sportstätten im Sinn des § 5 Abs. 2 der 
Verordnung BGBl. II Nr. 98/2020 

 

Verordnung, mit der zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 die 
Sperrstunde und Aufsperrstunde im Gastgewerbe festgelegt werden 

 

 BGBl. II Nr. 97/2020: 

Kurztitel: Verordnung, mit der zur Verhinderung der Verbreitung 
von COVID-19 die Sperrstunde und Aufsperrstunde im 
Gastgewerbe festgelegt werden 

Kundmachung: 15. März 2020  
Inkrafttreten: 16. März 2020 
Außerkrafttreten: 16. März 2020 
Inhalt:  Sperrzeit (15:00-05:00) für Betriebe des Gastgewerbes 

sowie Ausnahmen für Betriebe in spezifischen 
Einrichtungen. War nur für 16.03.2020 in Kraft 

 

Verordnung gemäß § 2 Z 1 des COVID-19-Maßnahmengesetzes 
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 BGBl. II Nr. 98/2020: 

Kurztitel: Verordnung gemäß § 2 Z 1 des COVID-19-
Maßnahmengesetzes 

Kundmachung: 15. März 2020  
Inkrafttreten: 16. März 2020 
Außerkrafttreten: 30. April 2020 
Inhalt:  Untersagung des Betretens öffentlicher Orte sowie 

Ausnahmeregelungen für Abwendung von Gefahren, 
Hilfeleistung, Deckung der Grundbedürfnisse, Arbeit und 
Aufenthalt im Freien alleine/in Begleitung von 
Haushaltsangehörigen 

 

 BGBl. II Nr. 107/2020: 

Kurztitel: Änderung der Verordnung gemäß § 2 Z 1 des COVID-19-
Maßnahmengesetzes 

Kundmachung: 19. März 2020  
Inkrafttreten: 20. März 2020 
Inhalt:  Ausnahmen für Deckung der Grundbedürfnisse und Arbeit 

von der 1m-Regel, wenn hinreichende Schutzmaßnahmen 
getroffen werden. Arbeitsstätten dürfen nur betreten 
werden, wenn Arbeit nicht anders möglich. Schließung von 
Kuranstalten. Reha nur, wenn unbedingt erforderlich. 
Verbot Sportplätze zu betreten 

 

 BGBl. II Nr. 108/2020: 

Kurztitel: Änderung der Verordnung gemäß § 2 Z 1 des COVID-19-
Maßnahmengesetzes 

Kundmachung: 20. März 2020  
Inkrafttreten: 21. März 2020 
Inhalt:  Telearbeit nur bei Einvernehmen zwischen Arbeitnehmer 

und Arbeitgeber. Verlängerung bis 13. April 2020 
 

 BGBl. II Nr. 148/2020 

Kurztitel: Änderung der Verordnung gemäß § 2 Z 1 des COVID-19-
Maßnahmengesetzes 

Kundmachung: 9. April 2020  
Inkrafttreten: 14. April 2020 
Inhalt:  Klarstellung das Eheschließungen ein Grundbedürfnis sind. 

Ausnahme für den Erwerb von Waren oder 
Inanspruchnahme von Dienstleistungen nach Maßgaben 
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der VO 96/2020 idgF. Tragen von NMS am Arbeitsplatz nur 
bei Einvernehmen zwischen AG und AN. NMS-Plicht ab 
dem 6. Lebensjahr und 1m Abstand gegenüber Personen 
die nicht im gemeinsamen Haushalt leben in 
Massenbeförderungsmitteln und Fahrgemeinschaften. 
Verlängerung bis 30. April 2020 

 

 BGBl. II Nr. 162/2020 

Kurztitel: Änderung der Verordnung betreffend vorläufige 
Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von 
COVID-19 und der Verordnung gemäß § 2 Z 1 des COVID-
19-Maßnahmengesetzes 

Kundmachung: 18. April 2020  
Inkrafttreten: 20. April 2020 
Inhalt:  Das Betreten nicht öffentlicher Sportstätten ist für 

Spitzensportler, welche an internationalen Bewerben 
teilnehmen, sowie deren Betreuer und Trainer mit zwei 
Meter Abstand und in geschlossenen Räumen mit einer 
Person pro 20m² zulässig. Weiters dürfen Kaderspieler der 
ersten Bundesliga sowie deren Betreuer und Trainer nicht 
öffentliche Sportstätten in Kleingruppen mit bis zu sechs 
Spielern unter den obigen Vorgaben betreten 

 

 BGBl. II Nr. 166/2020 

Kurztitel:   Berichtigung von Verlautbarungen im Bundesgesetzblatt 
Kundmachung: 21. April 2020  
Inkrafttreten: 22. April 2020 
Inhalt:    Ausbesserung von Tippfehlern 
 

Einreise auf dem Luftweg nach Österreich 

 

 BGBl. II Nr. 105/2020: 

Kurztitel:   Einreise auf dem Luftweg nach Österreich 
Kundmachung: 18. März 2020  
Inkrafttreten: 20. März 2020 
Außerkrafttreten: 15. Juni 2020 
Inhalt: Einführung von Gesundheitszertifikate oder 14-tägige 

Heimquarantäne für alle Einreisende 
 

 BGBl. II Nr. 150/2020 
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Kurztitel: Änderung der Verordnung über die Einreise auf dem 
Luftweg nach Österreich 

Kundmachung: 9. April 2020  
Inkrafttreten: 10. April 2020 
Inhalt:  Heimquarantäne in geeigneten Unterkünften, wenn sonst 

nicht möglich. Quarantäne kann nach negativen Test 
beendet werden. Ausnahmen für Saisonarbeitskräfte im 
Wirtschaftszweig Land- und Forstwirtschaft, für 
Luftfahrtpersonal, welches zur Aufrechterhaltung des 
Betriebes neu positioniert wird, für Angehörige des 
österreichischen Bundesheeres, die von Auslandseinsätzen 
zurückkehren, für Personen, die aus zwingendem Interesse 
der Republik einreisen sowie unter besonders 
berücksichtigungswürdigen Gründen im familiären Kreis 
im Einzelfall. Verlängerung bis 30. April 2020 

 

 BGBl. II Nr. 196/2020 

Kurztitel: Änderung der Verordnung über das Landeverbot für 
Luftfahrzeuge aus SARS-CoV-2 Risikogebieten, der 
Verordnung über die Einstellung des Schienenverkehrs zu 
Italien, der Schweiz und Liechtenstein aufgrund des 
Ausbruchs von SARS-CoV-2 und der Verordnung über die 
Einreise auf dem Luftweg nach Österreich 

Kundmachung: 30. April 2020  
Inkrafttreten: 1. Mai 2020 
Inhalt:  Einreiseerlaubnis für Träger von Privilegien und 

Immunitäten. Verlängerung bis 31. Mai 2020 
 

 BGBl. II Nr. 233/2020 

Kurztitel: Änderung der Verordnung über die Einreise auf dem 
Luftweg nach Österreich und der Verordnung über die 
Maßnahmen bei der Einreise aus Nachbarstaaten 

Kundmachung: 27. Mai 2020  
Inkrafttreten: 28. Mai 2020 
Inhalt:  Einreiseerlaubnis für Träger von Privilegien und 

Immunitäten. Österreichische Staatsbürger und in 
Österreich Pflichtversicherte dürfen mit einer 
Begleitperson für unbedingt notwendige medizinische 
Leistungen ohne Quarantäne einreisen. Dasselbe gilt für 
Personen die für eine notwendige medizinische Leistung 
ausreisen und danach wieder einreisen. Verlängerung bis 
15. Juni 2020 
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 BGBl. II Nr. 252/2020 

Kurztitel: Änderung der Verordnung über die Einreise auf dem 
Luftweg nach Österreich und der Verordnung über die 
Maßnahmen bei der Einreise aus Nachbarstaaten 

Kundmachung: 3. Juni 2020  
Inkrafttreten: 4. Juni 2020 
Inhalt: Ausnahme für Personen aus den Nachbarstaaten, 

ausgenommen Italien. Ausnahme für Reisen in die 
Nachbarstaaten, ausgenommen Italien.   

 

Verordnung betreffend elektronische Labormeldungen in das Register 
anzeigepflichtiger Krankheiten 

 

 BGBl. II Nr. 184/2013: 

Kurztitel: Verordnung des Bundesministers für Gesundheit 
betreffend elektronische Labormeldungen in das Register 
anzeigepflichtiger Krankheiten 

Kundmachung: 26. Juni 2013  
Inkrafttreten: 1. Jänner 2014 
Außerkrafttreten: ------------------ 
Inhalt:    Wie Labore ins EMS einmelden 
 

 BGBl. II Nr. 117/2020: 

Kurztitel: Änderung der Verordnung betreffend elektronische 
Labormeldungen in das Register anzeigepflichtiger 
Krankheiten 

Kundmachung: 26. März 2020  
Inkrafttreten: 27. März 2020 
Außerkrafttreten: 31. Dezember 2020 
Inhalt:  Das BMSGPK wird ermächtigt Meldungen zu prüfen und 

den Labors Zugangsdaten auszuhändigen 
 

 BGBl. II Nr. 144/2020 

Kurztitel: Änderung der Verordnung betreffend elektronische 
Labormeldungen in das Register anzeigepflichtiger 
Krankheiten 

Kundmachung: 8. April 2020  
Inkrafttreten: 9. April 2020 
Inhalt:    Verlängerung der Änderung bis zum 31. Dezember 2020 
 

Suchtgiftverordnung 
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 BGBl. II Nr. 374/1997 

Kurztitel:   Suchtgiftverordnung 
Kundmachung: 10. Dezember 1997  
Inkrafttreten: 1. Jänner 1998 
Außerkrafttreten: ------------------- 
 

 BGBl. II Nr. 145/2020 

Kurztitel:   Änderung der Suchtgiftverordnung 
Kundmachung: 9. April 2020  
Inkrafttreten: 10. April 2020 
Außerkrafttreten: 31. Dezember 2020 
Inhalt:  Dauerverschreibung nicht mehr Amtsarzt zur Prüfung 

vorzulegen. Eine Kopie ist weiterhin dem Amtsarzt zu 
übermitteln 

 

Einhebung von Geldstrafen mit Organstrafverfügung nach dem Epidemiegesetz 
1950 und dem COVID-19-Maßnahmengesetz 

 

 BGBl. II Nr. 152/2020 

Kurztitel: Einhebung von Geldstrafen mit Organstrafverfügung nach 
dem Epidemiegesetz 1950 und dem COVID-19-
Maßnahmengesetz 

Kundmachung: 10. April 2020  
Inkrafttreten: 11. April 2020 
Außerkrafttreten: ------------------- 
Inhalt:  50,00 Euro Organstrafe für Verwaltungsübertretungen 

gegen § 15 EpG (Maßnahmen gegen das 
Zusammenströmen größerer Menschenmengen), § 17 EpG 
(Überwachung bestimmter Personen) und § 24 EpG 
(Verkehrsbeschränkungen für die Bewohner bestimmter 
Ortschaften). 25,00 Euro Organstrafe für das Nichttragen 
von NMS. 50,00 Euro Organstrafe für sonstige 
Verwaltungsübertretungen gegen die Betretungsverbote 
von Kundenbereichen und öffentlichen Orten 

 

COVID-19-Lockerungsverordnung – COVID-19-LV 

 

 BGBl. II Nr. 197/2020 

Kurztitel:   COVID-19-Lockerungsverordnung – COVID-19-LV 
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Kundmachung:   30. April 2020 
Inkrafttreten:   1. Mai 2020 
Außerkrafttreten:  31. August 2020 
Inhalt:  Auflagen und Verbote hinsichtlich öffentliche Orte, 

Kundenbereiche, Orte der beruflichen Tätigkeit, 
Fahrgemeinschaften, Ausbildungseinrichtungen, 
Gastgewerbe, Beherbergungsbetriebe, Sport, sonstige 
Einrichtungen sowie Veranstaltungen 

 

 BGBl. II Nr. 207/2020 

Kurztitel:   Änderung der COVID-19-Lockerungsverordnung 
Kundmachung: 13. Mai 2020  
Inkrafttreten: 15. Mai 2020 
Inhalt:  Ausnahmen für Schülertransporte, für Transporte von 

Personen mit besonderen Bedürfnissen und für 
Kindergartenkinder-Transporte, Ausbildungen zur Führung 
von Transportmitteln, Ausbildungen nach 
Integrationsgesetz und des AMS, Museen, Ausstellungen, 
Bibliotheken, Büchereien, Archiven, Tierparks, Zoos, 
außerschulische Jugenderziehung und Jugendarbeit, 
Tanzschulen sowie Theater, Konzertsäle und -arenen, 
Kinos, Varietees und Kabaretts, welche mit mehrspurigen 
KFZ betreten werden. Religiöse Veranstaltungen, bis auf 
Begräbnisse, sowie Zusammenkünfte von Organen 
politischer Parteien und juristischer Personen sind von der 
Veranstaltungsregelung ausgenommen. Für religiöse 
Einrichtungen gilt keine 10m²-Regel. Anerkannte Kirchen 
und Religionsgesellschaften sowie religiöse 
Bekenntnisgemeinschaften können, wenn dies für die 
religiöse Handlung erforderlich ist, von MNS- und 
Abstandregel abweichen. Neue Regelungen für 
Gastgewerbe und Sport 

 

 BGBl. II Nr. 231/2020 

Kurztitel: Änderung der COVID-19-Lockerungsverordnung - 2. 
COVID-19-LV-Novelle 

Kundmachung: 27. Mai 2020  
Inkrafttreten: 29. Mai 2020 
Inhalt:  MNS-Pflicht gilt in Kundenbereichen nicht beim Sitzen. 

Demonstrative Aufzählung von geeigneten 
Schutzmaßnahmen am Arbeitsplatz. Regeln für 
Fahrgemeinschaften auch bei Seil- und Zahnradbahnen, 
Reisebussen und Ausflugsschiffen (hier nur im Inneren). 
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Bestimmungen für Ausbildungseinrichtungen entfallen. 
Nur noch Betretungsverbot für Einrichtungen zur 
Ausübung der Prostitution. Neue Regelungen für 
Einrichtungen nach dem Bäderhygienegesetz, 
Beherbergungsbetriebe und Veranstaltungen. 
Verlängerung bis 31. August 2020 

 

 BGBl. II Nr. 239/2020 

Kurztitel: Änderung der COVID-19-Lockerungsverordnung - 3. 
COVID-19-LV-Novelle 

Kundmachung: 28. Mai 2020  
Inkrafttreten: 29. Mai 2020 
Inhalt:  Betretungen von Theatern, Konzertsälen und -arenen, 

Kinos, Varietees und Kabaretts, die mit mehrspurigen 
Kraftfahrzeugen erfolgen von 
Veranstaltungsbestimmungen ausgenommen 

 

 BGBl. II Nr. 246/2020 

Kurztitel: Änderung der COVID-19-Lockerungsverordnung - 4. 
COVID-19-LV-Novelle 

Kundmachung: 29. Mai 2020  
Inkrafttreten: 30. Mai 2020 
Inhalt:  10 m² Regel vollständig aufgehoben. Korrekturen bei MNS-

Pflicht 
 

 BGBl. II Nr. 266/2020 

Kurztitel: Änderung der COVID-19-Lockerungsverordnung (5. COVID-
19-LV-Novelle) 

Kundmachung: 13. Juni 2020  
Inkrafttreten: 15. Juni 2020 
Inhalt:  MNS-Pflicht nur mehr in Massenbeförderungsmitteln, 

Apotheken und bei Veranstaltungen. Ebenfalls bei 
Versammlungen, Fach- und Publikumsmessen, wenn 
Abstand nicht eingehalten werden kann. Sperrstunde in 
der Gastronomie 01:00 bis 06:00. Keine zahlmäßige 
Begrenzung bei Besuchergruppen. Ausnahme von 
Abstandregel unter Einhaltung von Präventionskonzept für 
gesamten Spitzensport ausgeweitet. Besondere 
Personengrenze für Hochzeiten und Begräbnisse entfällt. 
Ausnahme für religiöse Veranstaltungen auch für 
Hochzeiten und Begräbnisse. Orchester haben sich vor 
Auftritten zu testen, wenn in den letzten 14 Tagen zuvor 
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ein Fall aufgetreten ist. Sonderregelungen für Fach- und 
Publikumsmessen sowie außerschulische Jugenderziehung 
und Jugendarbeit. 

 

COVID-19-Risikogruppe-Verordnung 

 

 BGBl. II Nr. 203/2020 

Kurztitel:   COVID-19-Risikogruppe-Verordnung 
Kundmachung:   7. Mai 2020 
Inkrafttreten:   6. Mai 2020 
Außerkrafttreten:  ---------------- 
Inhalt:  Regelt die Definition der allgemeinen COVID-19-

Risikogruppe 
 

Sonderregelungen für Arzneimittel für die Dauer der Pandemie mit COVID-19 

 

 BGBl. II Nr. 213/2020  

Kurztitel: Sonderregelungen für Arzneimittel für die Dauer der 
Pandemie mit COVID-19 

Kundmachung:   15. Mai 2020 
Inkrafttreten:   1. März 2020 
Außerkrafttreten:  ---------------- 
Inhalt:  Verwendung von Arzneimittel über das Verfallsdatum 

hinaus im stationären Bereich. Klinische Prüfungen dürfen 
bei Personen durchgeführt werden die nach EpG 
angehalten sind. Zurückgreifen auf nicht medizinischen 
Sauerstoff wenn nötig 

 

Vorläufige Maßnahmen zur Sicherstellung der Verfügbarkeit von 
Medizinprodukten 

 

 BGBl. II Nr. 217/2020  

Kurztitel: Vorläufige Maßnahmen zur Sicherstellung der 
Verfügbarkeit von Medizinprodukten 

Kundmachung:   19. Mai 2020 
Inkrafttreten:   1. Februar 2020 
Außerkrafttreten:  ---------------- 
Inhalt:  Gestattet Inverkehrbringen ohne CE-Kennzeichnung sowie 

die Wiederaufbereitung von OP-Masken. Ermöglicht 
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Überschreiten der Prüffristen nach §§ 6 u. 7 MPBV. 
Klinische Prüfungen sowie Leistungsbewertungsprüfungen 
dürfen bei Personen durchgeführt werden die nach EpG 
angehalten sind. 

 

Verlängerung des Zeitraums für Freistellungen nach § 735 Abs. 3 Allgemeines 
Sozialversicherungsgesetz und § 258 Abs. 3 Beamten-Kranken- und 
Unfallversicherungsgesetz 

 

 BGBl. II Nr. 230/2020  

Kurztitel: Verlängerung des Zeitraums für Freistellungen nach § 735 
Abs. 3 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz und § 258 
Abs. 3 Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz 

Kundmachung:   27. Mai 2020 
Inkrafttreten:   1. Juni 2020 
Außerkrafttreten:  ---------------- 
Inhalt:  Verlängerung des Zeitraums für Freistellungen für 

Risikogruppen bis 30. Juni 2020 
 

Verordnung über die Einreise nach Österreich in Zusammenhang mit der 
Eindämmung von SARS-CoV-2 

 BGBl. II Nr. 263/2020  

Kurztitel: Verordnung über die Einreise nach Österreich in 
Zusammenhang mit der Eindämmung von SARS-CoV-2 

Kundmachung:   11. Juni 2020 
Inkrafttreten:   16. Juni 2020 
Außerkrafttreten:  30. Juni 2020 
Inhalt:  Ärztliches Zeugnis oder 14-tägige Heimquarantäne für 

Einreisende aus dem Schengenraum sowie weiterer 
europäischer Staaten. Österreichische Staatsbürger, 
Personen mit Aufenthaltstitel in Österreich, Diplomaten 
sowie deren Angehörige, humanitäre Einsatzkräfte, Pflege- 
und Gesundheitspersonal, Saisonarbeiter in der Land- und 
Forstwirtschafft sowie Tourismus, Transitpassagiere oder 
Personen die im Güterverkehr tätig sind dürfen auch von 
Drittstaaten mit ärztlichem Zeugnis oder 14-tägiger 
Heimquarantäne einreisen. Keine Einschränkungen für 
Personen die aus einem im Anhang genannten Staat 
einreisen und einen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt in Österreich oder in einem dieser Staaten 
haben, sofern sie sich in den letzten 14 Tagen dort 
aufgehalten haben. Weitere Ausnahmen für Güterverkehr, 
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gewerblichen Verkehr, Repatriierung, Gründen im 
familiären Kreis, Tierversorgung, Überstellungen, 
zwingenden Interesse der Republik, medizinsicher 
Leistungen sowie Durchreisen 

 

Erlässe: 

 

Erlass zum Vollzug des Epidemiegesetzes 1950: Sicherstellung der einheitlichen 
Vorgangsweise 

 

 Erlass zum Vollzug des Epidemiegesetzes 1950: Sicherstellung der einheitlichen 
Vorgangsweise 

GZ:   2020-0.143.421    
Kundmachung:   28. Februar 2020 
Inkrafttreten:   26. März 2020 
Außerkrafttreten:  ---------------------- 
Inhalt:  Vorgehen bei Verdachtsfall, Personenkreis für behördliche 

Umgebungsuntersuchungen, Absonderung von Personen, 
Eintragung ins EMS, Informationsaustausch BVB, 
Mitwirkung der Sicherheitsbehörden 

 

Erlass zu Zuständigkeiten und Vorgehen nach dem Epidemiegesetz 1950 bei 
SARS-CoV-2-Kontaktpersonen 

 

 Erlass zu Zuständigkeiten und Vorgehen nach dem Epidemiegesetz 1950 bei 
SARS-CoV-2-Kontaktpersonen 

GZ:   2020-0.138.290    
Kundmachung:   28. Februar 2020 
Inkrafttreten:   28. Februar 2020 
Außerkrafttreten:  ---------------------- 
Inhalt:  Klarstellung der Zuständigkeiten und einheitliche 

Vorgaben bezüglich Definition von Kontaktpersonen sowie 
den Umgang mit diesen 

Erlass, Zustellung von Bescheiden gemäß § 7 Epidemiegesetz 1950 iVm §§ 4 und 
5 Absonderungsverordnung 

 

 Erlass, Zustellung von Bescheiden gemäß § 7 Epidemiegesetz 1950 iVm §§ 4 und 
5 Absonderungsverordnung 

GZ:   2020-0.163.444   
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Kundmachung:   6. März 2020  
Inkrafttreten:   6. März 2020 
Außerkrafttreten:  --------------------- 
Inhalt:  Absonderungsbescheide sind mit RSb (Ersatzempfänger 

möglich) abzufertigen 
 
 

Erlass betreffend Maßnahmen gegen das Zusammenströmen größerer 
Menschenmengen nach § 15 Epidemiegesetz 1950 

 

 Erlass betreffend Maßnahmen gegen das Zusammenströmen größerer 
Menschenmengen nach § 15 Epidemiegesetz 1950 

GZ:   2020-0.172.682   
Kundmachung:   10. März 2020  
Inkrafttreten:   10. März 2020 
Außerkrafttreten:  6. April 2020 
Inhalt:  Anweisung an BVBs Verbote von Outdoor-Veranstaltungen 

über 500 Personen, Indoor-Veranstaltungen über 100 
sowie Ausnahmeregelungen zu erlassen 

 

 Erlass, § 15 Epidemiegesetz 1950, Verbot von Zusammenkünften 

GZ:   2020-0.201.688   
Kundmachung:   1. April 2020  
Inkrafttreten:   1. April 2020 
Inhalt:  Anweisung an BVBs Verbote für Zusammenkünfte in 

einem geschlossenen Raum, an denen mehr als 5 
Personen teilnehmen, die nicht im selben Haushalt leben, 
mit Ausnahmen zu erlassen. Begräbnisse dürfen nur im 
engsten Familienkreis mit einer Teilnehmerzahl von 
insgesamt höchstens 10 Personen stattfinden. Hochzeiten 
sind mit 5 Personen zu limitieren.  

 

 Erlass, § 15 Epidemiegesetz 1950 

GZ:   2020-0.221.712   
Kundmachung:   6. April 2020  
Inkrafttreten:   6. April 2020 
Inhalt:  Aufhebung des Erlasses betreffend Maßnahmen gegen das 

Zusammenströmen größerer Menschenmengen nach § 15 
Epidemiegesetz 1950 und des Erlasses, § 15 
Epidemiegesetz 1950, Verbot von Zusammenkünften 
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Erlass betreffend Maßnahmen aufgrund § 18 Epidemiegesetz 1950 in Bezug auf 
Kindergärten  

 

 Erlass betreffend Maßnahmen aufgrund § 18 Epidemiegesetz 1950 in Bezug auf 
Kindergärten  

GZ:   2020-0.180.200   
Kundmachung:   13. März 2020  
Inkrafttreten:   18. März 2020 
Außerkrafttreten:  15. Mai 2020 
Inhalt:  Anweisung an BVBs den Betrieb von Kindergärten 

dahingehend einzuschränken, dass nur in Ausnahmefällen 
Kinder dort betreut werden 

 

 Erlass, Maßnahmen aufgrund § 18 Epidemiegesetz 1950 in Bezug auf 
Kindergärten, Berichtigung 

GZ:   2020-0.182.494   
Kundmachung:   13. März 2020  
Inkrafttreten:   13. März 2020 
Inhalt:    Inkrafttreten erst ab 18. März 2020 
 

 Erlass, Maßnahmen aufgrund § 18 Epidemiegesetz 1950 in Bezug auf 
Kindergärten, Verlängerung  

GZ:   2020-0.213.476   
Kundmachung:   1. April 2020  
Inkrafttreten:   1. April 2020 
Inhalt:    Verlängerung bis zum 13. April 2020 
 

 Erlass, Verlängerung der Maßnahmen aufgrund § 18 Epidemiegesetz 1950 in 
Bezug auf Kindergärten 

GZ:   2020-0.226.085   
Kundmachung:   8. April 2020  
Inkrafttreten:   8. April 2020 
Inhalt:    Verlängerung bis 26. April 2020 
 

 Erlass, Verlängerung der Maßnahmen aufgrund § 18 Epidemiegesetz 1950 in 
Bezug auf Kindergärten 

GZ:   2020-0.254.044   
Kundmachung:   24. April 2020  
Inkrafttreten:   24. April 2020 
Inhalt:    Verlängerung bis 15. Mai 2020 
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Erlass zu § 2 des COVID-19-Maßnahmengesetzes (Betreten bestimmter Orte) 

 

 Erlass zu § 2 des COVID-19-Maßnahmengesetzes (Betreten bestimmter Orte) 

GZ:   2020-0.187.183   
Kundmachung:   18. März 2020  
Inkrafttreten:   18. März 2020 
Außerkrafttreten:  -------------------- 
Inhalt:  Alle Verordnungen nach § 24 EpG sind auf Verordnungen 

nach § 2 COVID-Maßnahmengesetz zu ändern 
 

Erlass zur Anrechnung von Leistungen auf den gebührenden Verdienstentgang 
nach § 32 Abs. 5 des Epidemiegesetzes 1950 

 

 Erlass zur Anrechnung von Leistungen auf den gebührenden Verdienstentgang 
nach § 32 Abs. 5 des Epidemiegesetzes 1950 

GZ:   2020-0.188.523   
Kundmachung:   22. März 2020  
Inkrafttreten:   22. März 2020 
Außerkrafttreten:  -------------------- 
Inhalt:  Klarstellung, dass auch Zuwendungen nach dem 

Katastrophenfondsgesetz und weitere Hilfen bei der 
Berechnung berücksichtigt werden müssen 

Erlass, Vollzug des Epidemiegesetzes 1950, Vorgaben zum Umgang mit SARS-
CoV-2/COVID-19 

 

 Erlass, Vollzug des Epidemiegesetzes 1950, Vorgaben zum Umgang mit SARS-
CoV-2/COVID-19 

GZ:   2020-0.199.340   
Kundmachung:   26. März 2020  
Inkrafttreten:   26. März 2020 
Außerkrafttreten:  -------------------- 
Inhalt:  Aufhebung des Erlasses zum Vollzug des Epidemiegesetzes 

1950: Sicherstellung der einheitlichen Vorgangsweise. 
Aktuelles Vorgaben bezüglich Vorgehen bei Verdachtsfall, 
welche Personen zu testen/abzusondern sind, Ort der 
Absonderung, Eintragung ins EMS, weitere 
Datenübermittlung ans BMSGPK und BMI, Übermittlung 
der Fallzahlen an Gemeinden sowie der Mitwirkung der 
Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
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Erlass, Erlassung von Verordnungen gem. Covid 19 Maßnahmengesetz 

 

 Erlass, Erlassung von Verordnungen gem. Covid 19 Maßnahmengesetz 

GZ:   2020-0.202.260   
Kundmachung:   26. März 2020  
Inkrafttreten:   26. März 2020 
Außerkrafttreten:  -------------------- 
Inhalt:  Alle Verordnungen nach § 20 EpG sind auf Verordnungen 

nach § 2 COVID-Maßnahmengesetz zu ändern 

 

Handlungsanleitungen für den Umgang mit Baustellen, Erlass 

 

 Handlungsanleitungen für den Umgang mit Baustellen, Erlass 

GZ:   2020-0.206.041   
Kundmachung:   27. März 2020  
Inkrafttreten:   27. März 2020 
Außerkrafttreten:  -------------------- 
Inhalt:  Die Einigung von Baugewerbe, Bauindustrie und 

Gewerkschaft Bau-Holz in Zusammenarbeit mit dem 
Zentral-Arbeitsinspektorat sind auf Baustellen einzuhalten  

 

Erlass, Leitlinien zur Sicherung der gesundheitlichen Anforderungen an Personen 
beim Umgang mit Lebensmitteln; Hygieneregeln für den Einzelhandel 

 

 Erlass, Leitlinien zur Sicherung der gesundheitlichen Anforderungen an Personen 
beim Umgang mit Lebensmitteln; Hygieneregeln für den Einzelhandel 

GZ:   2020-0.210.637   
Kundmachung:   31. März 2020  
Inkrafttreten:   6. April 2020 
Außerkrafttreten:  -------------------- 
Inhalt:  Vorschriften hinsichtlich Lebensmittelsicherheit sind 

weiterhin verpflichtend einzuhalten. Neue verpflichtende 
Hygieneregeln ab 6. April (kostenfreie mechanische 
Schutzvorrichtungen für Personal und Kunden, 
Handschuhpflicht für Mitarbeiter, Desinfektion von 
Haltegriffen, etc.) für Supermärkte und 
Drogerien/Drogeriemärkte 
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BMAFJ: Persönliche Schutzausrüstung - Wiederaufbereitung von 
Atemschutzmasken für Krankenhäuser 

 

 BMAFJ: Persönliche Schutzausrüstung - Wiederaufbereitung von 
Atemschutzmasken für Krankenhäuser 

GZ:   2020-0.196.661   
Kundmachung:   24. März 2020  
Inkrafttreten:   24. März 2020 
Außerkrafttreten:  ------------------- 
Inhalt:  Vorgehen hinsichtlich der Wiederaufbereitung und 

Wiederverwendung von Atemschutzmasken 
 

BMAFJ: Persönliche Schutzausrüstung - Wiederaufbereitung von 
Atemschutzmasken für den Gesundheitsbereich 

 

 BMAFJ: Persönliche Schutzausrüstung - Wiederaufbereitung von 
Atemschutzmasken für den Gesundheitsbereich 

GZ:   2020-0.210.591   
Kundmachung:   31. März 2020  
Inkrafttreten:   31. März 2020 
Außerkrafttreten:  ------------------- 
Inhalt:  Vorgehen hinsichtlich der Wiederaufbereitung und 

Wiederverwendung von Atemschutzmasken 
 

Vorgehen bei Lebendtiertransporte während Covid19 - Erlass 

 

 Vorgehen bei Lebendtiertransporte während Covid19 - Erlass 

GZ:   2020-0.207.570   
Kundmachung:   10. April 2020  
Inkrafttreten:   10. April 2020 
Außerkrafttreten:  ------------------ 
Inhalt:  Beim Tiertransport sind Grenzschließungen und 

eingeschränkter behördlicher Betrieb zu berücksichtigen. 
Exporteure in Drittstaaten haben plausibel darzulegen, 
dass sie das Ziel erreichen können und die Ladung dort 
kontrolliert und gelagert werden kann. Weiters sind 
Temperaturvorhersagen für die geplante Zeit des 
Transports vorzulegen. 

 

COVID-19, Kostentragung des Bundes gemäß Epidemiegesetz 1950 – 1. Erlass 
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 COVID-19, Kostentragung des Bundes gemäß Epidemiegesetz 1950 – 1. Erlass 

GZ:   2020-0.303.574   
Kundmachung:   14. Mai 2020  
Inkrafttreten:   14. Mai 2020 
Außerkrafttreten:  ------------------ 
Inhalt:  Vorgaben hinsichtlich der Kosten für PCR-Testung, 

Überwachung, Absonderung, Ortssperren sowie 
Epidemieärzte. Kosten Verdienstentgang vorläufig 
offengelassen. Weitere Vorgaben für den laufenden 
Vollzug 

 

Erlass zur Abklärung von COVID-19 Verdachtsfällen durch Probenahme und 
Laboruntersuchung gemäß Epidemiegesetz 1950, CONTAINMENT 2.0 

 

 Erlass zur Abklärung von COVID-19 Verdachtsfällen durch Probenahme und 
Laboruntersuchung gemäß Epidemiegesetz 1950, CONTAINMENT 2.0 

GZ:   2020-0.232.253   
Kundmachung:   20. Mai 2020  
Inkrafttreten:   20. Mai 2020 
Außerkrafttreten:  ------------------ 
Inhalt:  Vorgaben hinsichtlich Priorisierung bei Tests, Beibehaltung 

1450-System, Anordnung von Tests durch niedergelassene 
Ärzte, 48 Stunden von Entnahme bis Ergebnis, 
Vollständiges Contact Tracing binnen 24 Stunden, 
Anforderungen an die Labore 

 

Informationsschreiben: 

 

Information zu Maßnahmen in Bezug auf die Inanspruchnahme des 
Bundeskontingents gemäß § 3 Abs. 1 COVID-19-FondsG 

 

 Information zu Maßnahmen in Bezug auf die Inanspruchnahme des 
Bundeskontingents gemäß § 3 Abs. 1 COVID-19-FondsG 

GZ:   2020-0.203.105 
Kundmachung:   26. März 2020 
Inkrafttreten:   26. März 2020 
Außerkrafttreten:  -------------- 
Inhalt:  Vorgehen bezüglich der Bedarfserhebung, Beschaffung 

und Verteilung von Schutzausrüstung, Verbrauchsmaterial, 
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etc. sowie die Kapazitätenplanungen im 
Gesundheitswesen 

 

Information über Durchführung von Ausbildungen in Gesundheitsberufen im 
Zusammenhang mit dem Coronavirus 

 

 Information über Durchführung von Ausbildungen in Gesundheitsberufen im 
Zusammenhang mit dem Coronavirus 

GZ:   2020-0.182.649 
Kundmachung:   15. März 2020 
Inkrafttreten:   15. März 2020 
Außerkrafttreten:  ------------------- 
Inhalt:  Praktische Ausbildung unter Einhaltung von 

Sicherheitsvorschriften weiterhin möglich. 
Präsenzunterricht in theoretischer Ausbildung nicht 
gestattet. Kommissionelle Abschlussprüfungen nur bei 
GuK und Sanitätern 

 

 Information über Durchführung von Ausbildungen in Gesundheitsberufen im 
Zusammenhang mit dem Coronavirus; Verlängerung 

GZ:   2020-0.196.656 
Kundmachung:   31. März 2020 
Inkrafttreten:   31. März 2020 
Inhalt:  Verlängerung der ersten Information bis jedenfalls 13. 

April 2020. Einzelne Klarstellungen 
 

 Information über Durchführung von Ausbildungen in Gesundheitsberufen im 
Zusammenhang mit dem Coronavirus; 2. Verlängerung 

GZ:   2020-0.228.227 
Kundmachung:   8. April 2020 
Inkrafttreten:   8. April 2020 
Inhalt:  Verlängerung der ersten Information bis jedenfalls 26. 

April 2020. Klargestellung, dass 
Fachhochschulausbildungen den hochschulrechtlichen 
Regelungen und Erlässen unterliegen 

 

 Information über Durchführung von Ausbildungen in Gesundheitsberufen im 
Zusammenhang mit dem Coronavirus; Maßnahmen ab 1.5.2020 

GZ:   2020-0.250.047 
Kundmachung:   3. Mai 2020 
Inkrafttreten:   1. Mai 2020 

1868/AB XXVII. GP - Anfragebeantwortung - Anlage34 von 42

www.parlament.gv.at



Inhalt:  Informationen unter Berücksichtigung der neuen 
Rechtslage ab 1. Mai 2020. Präsenzunterricht wieder 
gestattet 

 

 Aktualisierte Information über Durchführung von Ausbildungen in 
Gesundheitsberufen im Zusammenhang mit dem Coronavirus 

GZ:   2020-0.350.962 
Kundmachung:   12. Juni 2020 
Inkrafttreten:   12. Juni 2020 
Inhalt:  Informationen unter Berücksichtigung der neuen 

Rechtslage  
 

Information über die Durchführung von Ausbildungen als Rettungssanitäter/in 
im Zusammenhang mit dem Coronavirus 

 

 Information über die Durchführung von Ausbildungen als Rettungssanitäter/in 
im Zusammenhang mit dem Coronavirus 

GZ:   2020-0.196.656 
Kundmachung:   31. März 2020 
Inkrafttreten:   31. März 2020 
Außerkrafttreten:  1. Mai 2020 
Inhalt:  Präsenzunterricht bei Rettungssanitäter wegen der kurzen 

Ausbildung (100 Std) wenn unbedingt notwendig 
weiterhin zulässig 

 

Information über die Berufsrechte der Gesundheitsberufe im Zusammenhang 
mit COVID 19 Testungen 

 

 Information über die Berufsrechte der Gesundheitsberufe im Zusammenhang 
mit COVID 19 Testungen 

GZ:   2020-0.297.165 
Kundmachung:   14. Mai 2020 
Inkrafttreten:   14. Mai 2020 
Außerkrafttreten:  ------------------ 
Inhalt:  Klarstellung der berufsrechtlichen Kompetenzen 

hinsichtlich Probeentnahme, Laboruntersuchung und 
Erstellung des Befunds 

 

Information über die Gewinnung von Probenmaterial bei SARS-CoV-2-Testungen 
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 Information über die Gewinnung von Probenmaterial bei SARS-CoV-2-Testungen 

GZ:   2020 0.332.831 
Kundmachung:   16. Juni 2020 
Inkrafttreten:   16. Juni 2020 
Außerkrafttreten:  ------------------ 
Inhalt:  Klarstellung, dass das Versenden von Abnahmesets zur 

Selbstentnahme von Proben nicht dem Stand der 
Wissenschaft entspricht 

 

Bundesgesetze: 

 

 BGBl. I Nr. 12/2020: 

Kurztitel:   COVID-19 Gesetz 
Kundmachung:   15. März 2020 
Inhalt:  Errichtung eines Krisenbewältigungsfonds, Änderung des 

Budgetprovisoriums 2020, Änderung des 
Bundesfinanzrahmengesetzes, Änderung des ABBAG-
Gesetzes, Änderung des Arbeitsmarktpolitik-
Finanzierungsgesetzes, Änderung des 
Arbeitsmarktservicegesetzes, Änderung des 
Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetzes 

 

o Artikel 8 Bundesgesetz betreffend vorläufige Maßnahmen zur Verhinderung 
der Verbreitung von COVID-19 (COVID-19-Maßnahmengesetz) 

Inkrafttreten:   16. März 2020 
Außerkrafttreten:  31. Dezember 2020 
Inhalt:  Verordnungsermächtigung des BMSGPK hinsichtlich 

Betreten von Betriebsstätten und Betreten von 
bestimmten Orten. Auch enthalten die Mitwirkung 
von Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
sowie Strafbestimmungen 

 

 BGBl. I Nr. 16/2020: 

Kurztitel:   2. COVID-19-Gesetz 
Kundmachung:   21. März 2020 
Inhalt:  Änderung von 44 Gesetzen in Hinblick auf den Umgang mit 

COVID-19. Betrifft die Bereiche Arbeit, Wirtschaft, 
Aufrechterhaltung der Verwaltung und Gerichtsbarkeit, 
medizinische Versorgung etc. 
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o Artikel 33 Änderung des Epidemiegesetzes 1950 

Inkrafttreten:   22. März 2020 
Außerkrafttreten:  ------------------- 
Inhalt: BMSGPK wird Anlaufstelle für die WHO bezüglich 

der Internationalen Gesundheitsvorschriften 
Naturwissenschaftliche, insbesondere 
veterinärmedizinische Einrichtungen dürfen testen 

 

o Artikel 34 Änderung des Ärztegesetzes 1998 

Inkrafttreten:   22. März 2020 
Außerkrafttreten:  ------------------- 
Inhalt: Alle Ärzte, unabhängig von ihrer Ausbildung, dürfen 

im Rahmen einer Pandemie ungeachtet der 
Einschränkungen des § 4 (z.B. Sprachkenntnisse, 
Pensionierung, etc.) eingesetzt werden. Aus-, Fort- 
und Weiterbildungspflichten sind ausgesetzt 

 

o Artikel 35 Änderung des Sanitätergesetzes 

 

Inkrafttreten:   22. März 2020 

Außerkrafttreten:  ------------------- 
Inhalt: Erweiterung des Berufsbildes um Rachenabstrich. 

Keine Fortbildungs- und Rezertifizierungspflichten 
während einer Pandemie (daraus folgt: jeder der 
jemals die Ausbildung gemacht hat darf eingesetzt 
werden). Berufsmodul ist für die berufliche 
Ausübung nicht notwendig 

 

o Artikel 36 Änderung des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes 

Inkrafttreten:   22. März 2020 
Außerkrafttreten:  ------------------- 
Inhalt: Laien dürfen für unterstützende Tätigkeiten 

hinzugezogen werden. Wegfall der 
Registrierungspflicht für GuK, PFA und PA (daraus 
folgt: jeder der die Ausbildung abgeschlossen, 
anerkannt oder nostrifiziert hat darf ohne sonstige 
Einschränkungen eingesetzt werden) 

 

o Artikel 37 Änderung des MTD-Gesetzes 

Inkrafttreten:   22. März 2020 
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Außerkrafttreten:  ------------------- 
Inhalt: Wegfall der Registrierungspflicht wie nach GuKG. 

Angehörige des medizinisch-technischen 
Laboratoriumsdienstes benötigt nicht mehr eine 
ärztliche Anordnung zum testen 

 

o Artikel 38 Änderung des Bundesgesetzes über Krankenanstalten und 
Kuranstalten 

Inkrafttreten:   22. März 2020 
Außerkrafttreten:  ------------------- 
Inhalt: Medizinische Versorgungseinrichtungen für COVID-

19 Erkrankte (Barrackenspitäler für milde Verläufe) 
sind keine Krankenanstalten. Anstaltsbedürftigte 
Patienten (schwere Verläufe) sind weiterhin in 
Krankenanstalten zu behandeln 

 

o Artikel 39 Änderung des Medizinproduktegesetzes 

Inkrafttreten:   22. März 2020 
Außerkrafttreten:  ------------------- 
Inhalt: Ausnahmen vom Zulassungsverfahren mittels 

Verordnung des BMSGPK ermöglicht 
 

o Artikel 40 Änderung des Apothekengesetzes 

Inkrafttreten:   22. März 2020 
Außerkrafttreten:  ------------------- 
Inhalt: BVB ermächtigt Verordnungen zu Öffnungszeiten 

und Bereitschaft zu erlassen 
 

o Artikel 41 Änderung des Gesundheitstelematikgesetzes 2012 

Inkrafttreten:   22. März 2020 
Außerkrafttreten:  31. Dezember 2020 
Inhalt: Erleichterte Übermittlung von Gesundheitsdaten 

(z.B. E-Mail) 
 

o Artikel 42 Änderung des Suchtmittelgesetzes 

Inkrafttreten:   22. März 2020 
Außerkrafttreten:  31. Dezember 2020 
Inhalt: Ermöglichung von Dauervorschreibungen in der 

Substitutionstherapie um Amtsärzte zu entlasten 
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 BGBl. I Nr. 23/2020: 

Kurztitel:   3. COVID-19-Gesetz 
Kundmachung:   4. April 2020 
Inhalt:  Änderung von 51 Gesetzen in Hinblick auf den Umgang mit 

COVID-19. Betrifft die Bereiche Arbeit, Wirtschaft, 
Bildungswesen, Sozialversicherungen, medizinische 
Versorgung, etc. 

 

o Artikel 28 Bundesgesetz über das Inverkehrbringen von Mund-Nase-
Schnellmasken während der Corona COVID-19-Pandemie 

Inkrafttreten:   5. April 2020 
Außerkrafttreten:  5. Juli 2020 
Inhalt: Mund-Nasen-Schnellmasken sind von der 

Zertifizierung nach MPG und MING ausgenommen 
 

o Artikel 37 Änderung des Sanitätergesetzes 

Inkrafttreten:   5. April 2020 
Außerkrafttreten:  ----------------- 
Inhalt: Verlängerung der Berechtigungen bis zum 31. März 

2021. Hemmung der Rezertifizierungs- und 
Fortbildungspflicht um ein Jahr 

o Artikel 38 Änderung des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes 

Inkrafttreten:   5. April 2020 
Außerkrafttreten:  ----------------- 
Inhalt: Fortlaufhemmung der Frist für die Absolvierung von 

Sonderausbildungen für die Dauer der Pandemie. 
Verlängerung der Berechtigungen bis zum 31. März 
2021 

 

o Artikel 39 Änderung des MTD-Gesetzes 

Inkrafttreten:   5. April 2020 
Außerkrafttreten:  ----------------- 
Inhalt: Verlängerung der Berechtigungen bis zum 31. März 

2021 

o Artikel 41 Änderung des Ärztegesetzes 1998 

Inkrafttreten:   5. April 2020 
Außerkrafttreten:  ----------------- 
Inhalt:   Epidemieärzte werden Amtsärzten gleichgestellt 
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o Artikel 42 Änderung des Bundesgesetzes über Krankenanstalten und 
Kuranstalten 

Inkrafttreten:   5. April 2020 
Außerkrafttreten:  5. Oktober 2020 
Inhalt: Landesgesetzgebung kann vorsehen, dass bei 

Bedarf durch Verordnung der Landesregierung von 
den Vorgaben des KaKuG für die Dauer der 
Pandemie abgewichen wird 

 

o Artikel 43 Änderung des Medizinproduktegesetzes 

Inkrafttreten:   5. April 2020 
Außerkrafttreten:  ----------------- 
Inhalt: Ausnahmeverordnung hinsichtlich der Zulassung 

nach § 113a umfasst auch das III. Hauptstück 
 

o Artikel 44 Änderung des Arzneimittelgesetzes 

Inkrafttreten:   5. April 2020 
Außerkrafttreten:  ----------------- 
Inhalt: Ausnahmeverordnung hinsichtlich der Zulassung 

nach § 94d umfasst auch das III. Hauptstück 
 

o Artikel 49 Änderung des Epidemiegesetzes 1950 

Inkrafttreten:   1. Februar 2020 / 5. April 2020 
Außerkrafttreten:  - / 31. Dezember 2020 
Inhalt: Die BVB darf dem Bürgermeister Kontaktdaten von 

Abgesonderten in seiner Gemeinde mitteilen, 
sofern dies zur Versorgung dieser Personen 
notwendig ist. Verordnungen der BVBs sind online 
kundzumachen. Der öffentliche Sicherheitsdienst 
hat mittels Vorbeugung, Einleitung und Sicherung 
eines Verwaltungsstrafverfahren und durch 
Organstrafverfügungen mitzuwirken. Der 
Landeshauptmann kann Verordnungen nach EpG 
für ganze Bezirke oder Bezirksübergreifend erlassen 

 

o Artikel 50 Änderung des COVID-19-Maßnahmengesetzes 

Inkrafttreten:   5. April 2020 
Außerkrafttreten:  ----------------- 
Inhalt: Der öffentliche Sicherheitsdienst hat mittels 

Vorbeugung, Einleitung und Sicherung eines 
Verwaltungsstrafverfahren und durch 
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Organstrafverfügungen mitzuwirken. 
Verordnungsermächtigung unter welchen 
bestimmten Voraussetzungen oder Auflagen 
Betriebsstätten, Arbeitsorte (§ 1) oder bestimmte 
Orte (§ 2) betreten werden dürfen 

 

 BGBl. I Nr. 24/2020: 

Kurztitel:   4. COVID-19-Gesetz 
Kundmachung:   4. April 2020 
Inhalt:  Änderung von 39 Gesetzen in Hinblick auf den Umgang mit 

COVID-19. Betrifft die Bereiche Aufrechterhaltung der 
Verwaltung und Gerichtsbarkeit, Medienfinanzierung, 
Dienstrecht, Verkehr, Wirtschaft, etc 

 

 BGBl. I Nr. 25/2020: 

Kurztitel:   5. COVID-19-Gesetz 
Kundmachung:   4. April 2020 
Inhalt:  Änderung von 2 Gesetzen in Hinblick auf den Umgang mit 

COVID-19. Betrifft den Bereich Bundesfinanzen 

 

 BGBl. I Nr. 31/2020: 

Kurztitel:   9. COVID-19-Gesetz 
Kundmachung:   5. Mai 2020 
Inhalt:  Änderungen Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das 

Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das Bauern-
Sozialversicherungsgesetz, das Beamten-Kranken- und 
Unfallversicherungsgesetz, das Gehaltsgesetz 1956 und 
das Vertragsbedienstetengesetz 1948.  

 

o Artikel 1 Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 

Inkrafttreten:   6. Mai 2020 
Außerkrafttreten:  31. Dezember 2020 
Inhalt:  Einführung des COVID-19-Risiko-Attest im ASG 

 

 BGBl. I Nr. 33/2020: 

Kurztitel:   13. COVID-19-Gesetz 
Kundmachung:   5. Mai 2020 
Inkrafttreten:   6. Mai 2020 
Außerkrafttreten:  ----------------- 
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Inhalt:  Sanitäter dürfen Kapillarblut für Antikörpertest 
entnehmen 

 

 BGBl. I Nr. 43/2020: 

Kurztitel:   16. COVID-19-Gesetz 
Kundmachung:   14. Mai 2020 
Inhalt:  Änderungen Epidemiegesetz und Apothekengesetz  
 

o Artikel 1 Änderung des Epidemiegesetzes 1950 

Inkrafttreten:   1. Februar 2020 / 15. Mai 2020 
Außerkrafttreten:  - / 31. Dezember 2020 
Inhalt: Einbeziehung GÖG ins Statistik-Registers. 

Einbeziehung AGES in die Erhebungen über das 
Auftreten einer Krankheit durch BMSGPK. 
Screeningprogramm und Register für 
Screeningprogramme. VO der BVB können 
jedenfalls auch nicht elektronisch bekannt gemacht 
werden. Auflagen für Veranstaltungen. LH kann sich 
geeigneter Personen (zB. Sanitäter) zur 
Unterstützung bedienen. Naturwissenschaftliche 
Labore haben ihre fachliche Eignung nachzuweisen 
und lege artis zu arbeiten. Tätigkeit der Labore kann 
untersagt werden. Verordnungsermächtigung für 
Berechnung der Entschädigungen und generell für 
VO betreffend das ganze Bundesgebiet. 
Telefonische Absonderungs- und 
Überwachungsbescheide 

 

o Artikel 2 Änderung des Apothekengesetzes 

Inkrafttreten:   15. Mai 2020 
Außerkrafttreten:  ----------------- 
Inhalt: Verschiebung der Bestimmung hinsichtlich 

Militärapotheken vom § 46 Epidemiegesetz ins 
Apothekengesetz 
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